
SAMTGEMEINDE UELSEN 

Öffentliche Bekanntmachung 

Der Samtgemeindeausschuss hat in seiner Sitzung am 14.08.2023 den Entwurf und die öffentliche Auslegung 

der 14. Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) der Samtgemeinde Uelsen beschlossen. 

Die 14. Änderung des FNP betrifft das gesamte Gebiet der Samtgemeinde Uelsen (ein Übersichtsplan mit 
dem räumlichen Geltungsbereich ist als Anlage beigefügt) und beinhaltet eine Klarstellung zur Zulässigkeit

von nicht-raumbedeutsamen Windenergieanla-gen (i. d. R. bis zu einer Gesamtanlagenhöhe von 100 m), als 

„dienende“ Nebenanlage („mitgezogener Be-triebsteil“) für im Außenbereich genehmigte privilegierte 

Betriebe nach § 35 Abs. 1 Nr. 1-3 Baugesetzbuch (land- und forstwirtschaftliche Betriebe, Betriebe der 

gartenbaulichen Nutzung, ortsgebundene Betriebe) - auch außerhalb der im FNP dargestellten Sondergebiete 

für Windenergieanlagen.  

Die 14. Änderung des FNP der Samtgemeinde Uelsen wird im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB 

ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt, da die Grundzüge der Planung 

nicht berührt werden. Eine formelle Umweltverträglichkeitsprüfung ist gem. § 13 Abs. 3 BauGB entbehrlich, 

was hiermit der Öffentlichkeit bekannt gemacht wird.  

Die Entwurfsunterlagen (Plan und Begründung) liegen gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 4. September 

2023 bis einschl. 4. Oktober 2023 im Rathaus der Samtgemeinde Uelsen, Itterbecker Straße 11, 49843 Uel-

sen, während der Dienststunden öffentlich aus. Die Unterlagen einschl. Bekanntmachung können dann auch 

auf der Homepage der Samtgemeinde Uelsen (www.uelsen.de) unter der Rubrik „Wirtschaft & Bau-

en/Bauen/Aktuelle Planverfahren“ eingesehen werden. 

Während der Auslegungsfrist können alle an der Planung Interessierten die Planunterlagen einsehen und Stel-

lungnahmen schriftlich, per E-Mail oder während der Dienststunden zur Niederschrift abgeben.  

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB nicht innerhalb der Auslegungsfrist abge-

gebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben  

können. Des Weiteren wird nach § 3 Abs. 3 BauGB darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne des 

§ 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem Rechtsbehelfsverfahren

nach § 7 Absatz 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-

Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist 

nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 

Uelsen, 24.08.2023 

Samtgemeinde Uelsen        Der Samtgemeindebürgermeister 
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